
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung von bestimmten Unterrichts- und Erziehungstätigkeiten an Schulen im Bereich des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft 

Bundesgesetz über die Abgeltung von bestimmten Unterrichts- und 
Erziehungstätigkeiten an Schulen im Bereich des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur und des Bundesministeriums für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Bundesgesetz über die Abgeltung von bestimmten Unterrichts-, Lehr- und 
Erziehungstätigkeiten an Schulen und Pädagogischen Hochschulen im 

Bereich des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur und des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft (Lehrbeauftragtengesetz) 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Lehrbeauftragten, deren Einsatz 

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 242/1962 über die Schulorganisation 
(Schulorganisationsgesetz), durch das Bundesgesetz vom 6. Februar 1974, 
BGBl. Nr. 140, über Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und 
Sportlehrern oder durch das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, 
BGBl. Nr. 175/1966, vorgesehen ist. Weiters gilt dieses Gesetz für 
Besuchskindergärtner(innen) und Besuchserzieher, die die Schüler der 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik sowie der Bildungsanstalten für 
Sozialpädagogik im Rahmen der lehrplanmäßig vorgesehenen Praxis an den 
Besuchspraxisstätten dieser Bildungsanstalten während des Unterrichtsjahres zu 
betreuen haben. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Lehrbeauftragten, deren Einsatz 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 242/1962 über die Schulorganisation 
(Schulorganisationsgesetz), durch das Bundesgesetz vom 6. Februar 1974, 
BGBl. Nr. 140, über Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und 
Sportlehrern oder (hinsichtlich der öffentlichen Pädagogischen Hochschulen) 
durch das Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, vorgesehen ist. Weiters 
gilt dieses Gesetz für Besuchskindergärtner(innen) und Besuchserzieher, die die 
Schüler der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik sowie der 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik im Rahmen der lehrplanmäßig 
vorgesehenen Praxis an den Besuchspraxisstätten dieser Bildungsanstalten 
während des Unterrichtsjahres zu betreuen haben, und nach Maßgabe des § 3a 
für die Fremdsprachenassistenz. 

(2) Für die Lehrbeauftragten und Veranstaltungsleiter an Privatschulen gilt 
dieses Bundesgesetz nur im Rahmen der Voraussetzungen der §§ 18 und 21 des 
Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, in der jeweils geltenden Fassung, 
soweit es sich um Schulen mit gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung oder 
um Privatschulen mit Organisationsstatut handelt, welche mit den im Abs. 1 
genannten gesetzlich geregelten Schulen hinsichtlich Bildungshöhe, 
Bildungsinhalt und Organisation vergleichbar sind. 

(2) Für die Lehrbeauftragten und Veranstaltungsleiter an Privatschulen gilt 
dieses Bundesgesetz nur im Rahmen der Voraussetzungen der §§ 18 und 21 des 
Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, in der jeweils geltenden Fassung, 
soweit es sich um Schulen mit gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung oder 
um Privatschulen mit Organisationsstatut handelt, welche mit den im Abs. 1 
genannten gesetzlich geregelten Schulen hinsichtlich Bildungshöhe, 
Bildungsinhalt und Organisation vergleichbar sind. Für die Lehrbeauftragten und 
Veranstaltungsleiter an anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen bzw. 
anerkannten privaten Studiengängen, Hochschullehrgängen oder Lehrgängen 
gemäß § 1 Abs. 2 des Hochschulgesetzes 2005 gilt dieses Bundesgesetz unter 
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der Voraussetzung, dass eine vertragliche Vereinbarung mit dem Bund über die 
Übernahme der Personalkosten für die betreffende private Bildungseinrichtung 
besteht und das betreffende Bildungsangebot im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Bildungsauftrages der Pädagogischen Hochschule gemäß den §§ 8 
bis 10 des Hochschulgesetzes 2005 liegt. 

(3) … (3) … 
(4) Die Vergütung für Lehrbeauftragte beträgt je Lehrveranstaltungs- bzw. 

Unterrichtsstunde 
 1. für Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen, für die eine 

L PA-Verwendungsgruppe vorgesehen ist...............................    41,1 € 
 2. für fachwissenschaftliche und fachdidaktische Lehr- bzw. 

Unterrichtsveranstaltungen, soweit sie nicht unter Z 1 
fallen, für Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen der 
Schulpraxis sowie für didaktische Lehrveranstaltungen im 
Rahmen der Akademielehrgänge für 
Unterrichtspraktikanten an Pädagogischen Instituten ....……...   29,4 € 

 3. für die Lehrtätigkeit bzw. den Unterricht in einer 
praktischen Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltung oder in 
einer Fertigkeit .....................................................................    20,2 €. 

(4) Die Vergütung für Lehrbeauftragte beträgt je Lehrveranstaltungs- bzw. 
Unterrichtsstunde 
 1. für Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen, für die eine 

L PH-Verwendungsgruppe vorgesehen ist ... ........................... .   41,1 € 
 2. für fachwissenschaftliche und fachdidaktische Lehr- bzw. 

Unterrichtsveranstaltungen, soweit sie nicht unter Z 1 
fallen, für Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen der 
Schulpraxis sowie für didaktische Lehrveranstaltungen im 
Rahmen der Lehrgänge für Unterrichtspraktikanten an 
Pädagogischen Hochschulen .....................................................   29,4 € 

 3. für die Lehrtätigkeit bzw. den Unterricht in einer 
praktischen Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltung oder in 
einer Fertigkeit .......................................................................   20,2 €. 

(5) Die Vergütung für Veranstaltungsleiter für Fortbildungsveranstaltungen 
an den Pädagogischen und Religionspädagogischen Instituten sowie an den land- 
und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Lehranstalten beträgt 

(5) Die Vergütung für Veranstaltungsleiter für Fortbildungsveranstaltungen 
an den Pädagogischen Hochschulen beträgt 

             für den ersten bis dritten Halbtag je ……………..….……….….   21,8 € 
             für den vierten bis sechsten Halbtag je …………………………   16,7 € 
             für den siebenten und die folgenden Halbtage je ………..……...   14,5 €. 

             für den ersten bis dritten Halbtag je ……...................…….…….   21,8 € 
             für den vierten bis sechsten Halbtag je …………..………..……   16,7 € 
             für den siebenten und die folgenden Halbtage je ..…….……......   14,5 €. 

Ein Halbtag im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ist dann gegeben, wenn 
die Veranstaltungsleitung an diesem Halbtag mindestens vier Stunden umfaßt, 
der Anspruch auf Vergütung für den letzten Halbtag besteht jedoch auch dann, 
wenn die Veranstaltungsleitung an diesem Halbtag mindestens zwei Stunden 
umfaßt. 

Ein Halbtag im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ist dann gegeben, wenn 
die Veranstaltungsleitung an diesem Halbtag mindestens vier Stunden umfasst, 
der Anspruch auf Vergütung für den letzten Halbtag besteht jedoch auch dann, 
wenn die Veranstaltungsleitung an diesem Halbtag mindestens zwei Stunden 
umfasst. 

(6) bis (8) … (6) bis (8) … 
  

§ 1a. (1) Werden 
 1. an Schulen für Berufstätige nach § 4 Ziffer 4 des 

Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997, 

§ 1a. (1) Werden 
 1. an Schulen für Berufstätige nach § 4 Ziffer 4 des 

Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, BGBl. I Nr. 33/1997, 
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 2. an Akademien nach § 7 Abs. 5 des Akademien-Studiengesetzes, 

BGBl. I Nr. 94/1999, oder 
 3. in der Ausschreibung einer Fortbildungsveranstaltung an den 

Pädagogischen Instituten 
Formen des Fernunterrichtes oder des Fernstudiums einbezogen, sind die im 
Lehr- oder Studienplan oder die in der Ausschreibung von Lehrveranstaltungen 
festgelegten Zeiträume der Individualphase des Fernunterrichts bzw. 
Fernstudiums (Abs. 2 letzter Satz) für Lehrbeauftragte im vollen Ausmaß gemäß 
§ 1 Abs. 4 Z 1 bis 3 zu vergüten. 

 2. an Pädagogischen Hochschulen nach § 37 des Hochschulgesetzes 2005 
oder 

 3. in der Ausschreibung einer Fortbildungsveranstaltung an den 
Pädagogischen Hochschulen 

Formen des Fernunterrichtes oder des Fernstudiums einbezogen, sind die im 
Lehr- oder Studienplan oder die in der Ausschreibung von Lehrveranstaltungen 
festgelegten Zeiträume der Individualphase des Fernunterrichts bzw. 
Fernstudiums (Abs. 2 letzter Satz) für Lehrbeauftragte im vollen Ausmaß gemäß 
§ 1 Abs. 4 Z 1 bis 3 zu vergüten. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
  

§ 2. Auf den Rückersatz zu Unrecht empfangener Vergütungen sind §§ 13a 
und 13b des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der jeweils geltenden 
Fassung, sinngemäß anzuwenden. 

§ 2. Auf den Rückersatz zu Unrecht empfangener Vergütungen sind §§ 13a 
und 13b des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, sinngemäß anzuwenden. 

  
§ 3. Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, bezüglich 

der land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten jedoch der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, hat durch Verordnung 
oder im Einzelfall festzulegen, welche Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen in 
die einzelnen Gruppen von Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen gemäß § 1 
Abs. 4 Z 1 bis 3 einzureihen sind. 

§ 3. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur, bezüglich der 
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten und der Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien jedoch der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, hat durch Verordnung oder im 
Einzelfall festzulegen, welche Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen in die 
einzelnen Gruppen von Lehr- bzw. Unterrichtsveranstaltungen gemäß § 1 Abs. 4 
Z 1 bis 3 einzureihen sind. 

  
 Fremdsprachenassistenz 
 § 3a. (1) Auf die gemäß bilateralen Vereinbarungen ausgewählten und vom 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur zur Unterstützung des 
Fremdsprachenunterrichts an mittleren und höheren Schulen sowie der 
einschlägigen Studienveranstaltungen an Pädagogischen Hochschulen bestellten 
Personen („Fremdsprachenassistenz“) sind die Abs. 2 bis 11 anzuwenden. 

 (2) Die Aufgabe der Fremdsprachenassistenz besteht in der 
Sprachvermittlung im Ausmaß von 13 Wochenstunden im Rahmen des 
lehrplanmäßigen Fremdsprachenunterrichts oder fremdsprachlicher 
Studienveranstaltungen, die gemeinsam mit bzw. unter Anleitung und Aufsicht 
der verantwortlichen Fachlehrkraft und ohne Verpflichtung zur 
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Leistungsbeurteilung und zur Korrektur schriftlicher Arbeiten zu leisten ist. Im 
Zuge der Tätigkeit ist der Fremdsprachenassistenz Gelegenheit zu bieten, die 
Sprachkompetenz zu festigen und pädagogische Fähigkeiten weiter zu 
entwickeln. 

 (3) Die Bestellung umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Mai 
des Folgejahres und kann auch für mehrere Bildungseinrichtungen gemäß Abs. 1 
erfolgen. 

 (4) Durch die Bestellung zur Fremdsprachenassistenz wird kein 
Dienstverhältnis zum Bund begründet. 

 (5) Der Fremdsprachenassistenz gebührt für jeden vollen Monat ihrer 
Tätigkeit ein Beitrag im Ausmaß von 76% des Monatsentgelts, das einem 
Vertragslehrer der Entlohnungsgruppe l 2b 1, Entlohnungsstufe 3 für den ersten 
Monat des Bestellungszeitraumes (Abs. 3) gebührt. Der Beitrag ist zum 15. des 
Monats auszuzahlen. 

 (6) Der Beitrag ist der durch Krankheit oder Unfall an der 
Aufgabenerfüllung verhinderten Fremdsprachenassistenz unter den Bedingungen 
und in der Höhe fortzuzahlen, die für die Fortzahlung des Monatsentgelts der 
Vertragsbediensteten gemäß § 24 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 86, maßgebend sind. 

 (7) Auf den Beitrag gemäß Abs. 5 ist § 2 anzuwenden. 
 (8) Die Fremdsprachenassistenz hat Anspruch auf Freistellung zu 

Erholungszwecken während der schulfreien (lehrveranstaltungsfreien) Tage. 
§ 19 des Bundesgesetzes über das Unterrichtspraktikum, BGBl. Nr. 145/1988, 
ist anzuwenden. Aus wichtigen persönlichen Gründen kann der 
Fremdsprachenassistenz zusätzlich eine Freistellung im Ausmaß bis zu einer 
Kalenderwoche gewährt werden. 

 (9) Auf die weibliche Fremdsprachenassistenz sind die §§ 3 bis 9 des 
Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221 anzuwenden. 

 (10) Die Fremdsprachenassistenz unterliegt: 
 1. der Versicherungspflicht in der Kranken- und Unfallversicherung nach 

dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 200/1967, 

 2. der Versicherungspflicht in der Pensionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, 
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 3. der Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung nach dem 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609. 
 (11) Die Fremdsprachenassistenz endet 

 1. mit Zeitablauf oder 
 2. durch Austritt mit Ablauf des Monats, in dem der Austritt erklärt 

worden ist, sofern in der Erklärung nicht ein späterer Monat bestimmt 
ist oder 

 3. durch einen von der für die Bildungseinrichtung zuständigen 
Dienstbehörde erster Instanz verfügten Ausschluss wegen Verlustes der 
Eignung, unbefriedigenden Arbeitserfolges oder pflichtwidrigen 
Verhaltens. 

  
 Schlussbestimmungen 
 § 4. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 

wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
  

§ 4. (1) bis (8) … § 5. (1) bis (8) … 
 (9) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten wie folgt in bzw. 
außer Kraft: 
 1. Der Titel sowie § 3 hinsichtlich der Umbenennung des Ressorts gemäß 

der Bundesministeriengesetz-Novelle 2007, BGBl. I Nr. 6, treten mit 1. 
März 2007 in Kraft, 

 2. § 1 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, § 1 Abs. 4 Z 1 und 2 sowie Abs. 5, 
§ 1a Abs. 1 Z 2 und 3, § 2, § 3 (hinsichtlich der nicht von Z 1 umfassten 
Änderung) und § 4 samt Überschrift treten mit 1. Oktober 2007 in Kraft, 

 3. § 1 Abs. 1 zweiter Satz und § 3a samt Überschrift treten mit 1. Oktober 
2008 in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Bundesgesetzes über das Unterrichtspraktikum 

§ 2. Das Unterrichtspraktikum beginnt mit dem Einführungskurs an einem § 2. Das Unterrichtspraktikum beginnt mit dem Einführungskurs an einer 
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Pädagogischen Institut (§ 11 Abs. 3) und endet mit dem Ablauf eines Jahres 
nach Kursbeginn. 

Pädagogischen Hochschule (§ 11 Abs. 3) und endet mit dem Ablauf eines Jahres 
nach Kursbeginn. 

  
§ 3. (1) bis (6) … § 3. (1) bis (6) … 
(7) Der Zulassungsbescheid hat die Schule(n), an der (denen) sich die 

zuzuweisenden Praxisplätze befinden, die Unterrichtsgegenstände 
(Unterrichtsbereiche) sowie den Ort und die Zeit des Beginnes des 
Einführungskurses am Pädagogischen Institut sowie des Antrittes der Tätigkeit 
an der Schule (§ 4 Abs. 1) anzugeben. Befinden sich die Praxisplätze an 
verschiedenen Schulen, ist im Zulassungsbescheid die Stammschule festzulegen. 

(7) Der Zulassungsbescheid hat die Schule(n), an der (denen) sich die 
zuzuweisenden Praxisplätze befinden, die Unterrichtsgegenstände 
(Unterrichtsbereiche) sowie den Ort und die Zeit des Beginnes des 
Einführungskurses an der  Pädagogischen Hochschule sowie des Antrittes der 
Tätigkeit an der Schule (§ 4 Abs. 1) anzugeben. Befinden sich die Praxisplätze 
an verschiedenen Schulen, ist im Zulassungsbescheid die Stammschule 
festzulegen. 

(8) … (8) … 
(9) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird 

ermächtigt, aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung Formblätter für die 
Anträge auf Zulassung zum Unterrichtspraktikum festzulegen. Im Falle der 
Festlegung von Formblättern sind die Anträge auf Zulassung auf diesen 
Formblättern zu stellen. Werden Anträge trotzdem formlos gestellt, gilt der 
Antrag als zum ursprünglichen Zeitpunkt vollständig eingebracht, wenn das 
Formgebrechen innerhalb einer Woche nach Einlangen eines diesbezüglichen 
Hinweises des Landesschulrates behoben wird. 

(9) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur wird ermächtigt, 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung Formblätter für die Anträge auf 
Zulassung zum Unterrichtspraktikum festzulegen. Im Falle der Festlegung von 
Formblättern sind die Anträge auf Zulassung auf diesen Formblättern zu stellen. 
Werden Anträge trotzdem formlos gestellt, gilt der Antrag als zum 
ursprünglichen Zeitpunkt vollständig eingebracht, wenn das Formgebrechen 
innerhalb einer Woche nach Einlangen eines diesbezüglichen Hinweises des 
Landesschulrates behoben wird. 

(10) … (10) … 
  

§ 4. (1) Das Unterrichtspraktikum ist mit dem Beginn des 
Einführungskurses am Pädagogischen Institut (§ 11 Abs. 3) anzutreten. Die 
Tätigkeit an der Schule ist an dem im Zulassungsbescheid angegebenen Tag 
anzutreten. 

§ 4. (1) Das Unterrichtspraktikum ist mit dem Beginn des 
Einführungskurses an der Pädagogischen Hochschule (§ 11 Abs. 3) anzutreten. 
Die Tätigkeit an der Schule ist an dem im Zulassungsbescheid angegebenen Tag 
anzutreten. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
  

§ 5. (1) Das Unterrichtspraktikum umfaßt 
 1. … 
 2. die Teilnahme am Lehrgang des Pädagogischen Institutes. 

§ 5. (1) Das Unterrichtspraktikum umfaßt 
 1. … 
 2. die Teilnahme am Lehrgang der Pädagogischen Hochschule. 

(2) … (2) … 
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§ 6. (1) … § 6. (1) … 
(2) … (2) … 
(3) … (3) … 
(4) Ein Praxisplatz darf nicht vergeben werden 

 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. wenn im betreffenden Schuljahr der Unterrichtsgegenstand 

Prüfungsgebiet einer Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung ist 
oder 

 5. … 

(4) Ein Praxisplatz darf nicht vergeben werden 
 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. wenn im betreffenden Schuljahr der Unterrichtsgegenstand 

Prüfungsgebiet einer Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung, 
Diplomprüfung und Abschlussprüfung ist oder 

 5. … 
(5) … (5) … 

  
Lehrgang am Pädagogischen Institut Lehrgang an der Pädagogischen Hochschule 

§ 11. (1) Für die Unterrichtspraktikanten sind an Pädagogischen Instituten 
Lehrgänge zur konkreten Einführung in die praktische Unterrichtstätigkeit und 
zur theoretischen und praktischen Begleitung der Unterrichtspraxis einzurichten. 
Derartige Lehrgänge (Veranstaltungen) können für Unterrichtspraktikanten in 
Religion auch an Religionspädagogischen Instituten angeboten werden; soweit 
sich diese Lehrgänge (Veranstaltungen) an Religionspädagogischen Instituten 
mit Öffentlichkeitsrecht auf den Unterrichtsgegenstand Religion beziehen, sind 
diese den vergleichbaren Lehrgängen (Veranstaltungen) für andere 
Unterrichtsgegenstände an den Pädagogischen Instituten gleichgestellt. 

§ 11. (1) Für die Unterrichtspraktikanten sind an den Pädagogischen 
Hochschulen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 8 des Hochschulgesetzes 2005, 
BGBl. I Nr. 30/2006, nach Bedarf Lehrgänge zur Einführung in die praktische 
Unterrichtstätigkeit und zur theoretischen und praktischen Begleitung der 
Unterrichtspraxis einzurichten. 

(2) Für die Lehrgänge sind Lehrpläne zu erlassen (§§ 6 und 126a des 
Schulorganisationsgesetzes), welche auf den Praxisbezug besonders Bedacht zu 
nehmen haben. 

(2) Für die gemäß Abs. 1 einzurichtenden Lehrgänge sind von den 
Studienkommissionen unter sinngemäßer Anwendung des § 42 des 
Hochschulgesetzes 2005 Curricula im Ausmaß von 10 ECTS-Credits zu 
erlassen. Die Lehrgänge sollen unter besonderer Bedachtnahme auf den 
Praxisbezug die Studierenden in die Struktur des Schulwesens, der 
österreichischen Schulverwaltung und der schulrechtlichen Grundlagen sowie in 
die Methoden der Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht 
einführen. Die Studierenden sollen weiters fächerübergreifende Aspekte der 
Unterrichtstätigkeit sowie Ziele, Einflussfaktoren und Methoden der Erziehung 
von Schülern (insbesondere Probleme der Erziehungspraxis, Beratung in 
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Problemsituationen auch unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten) 
kennen lernen bzw. anwenden können. 

(3) Die Lehrgänge dürfen höchstens 140 Unterrichtseinheiten umfassen und 
sind in einen einführenden Teil und in einen die praktische Unterrichtsarbeit 
begleitenden Teil zu gliedern. Der einführende Teil ist als zwei- bis dreitägige 
Veranstaltung in der dem Beginn des Schuljahres vorangehenden Woche 
(Einführungskurs) anzusetzen. Der die praktische Unterrichtstätigkeit 
begleitende Teil kann entsprechend den regionalen Bedürfnissen in der Form 
von Einzelveranstaltungen während des gesamten Unterrichtsjahres oder von 
Blockveranstaltungen durchgeführt werden. 

(3) Die Lehrgänge haben sich organisatorisch auf zwei Semester zu 
erstrecken und sind in einen einführenden Teil und in einen die praktische 
Unterrichtsarbeit begleitenden Teil zu gliedern. Der einführende Teil ist als 
zwei- bis dreitägige Veranstaltung in der dem Beginn des Schuljahres 
vorangehenden Woche (Einführungskurs) anzusetzen. Der die praktische 
Unterrichtstätigkeit begleitende Teil kann entsprechend den regionalen 
Bedürfnissen in der Form von Einzelveranstaltungen während des gesamten 
Unterrichtsjahres oder von Blockveranstaltungen durchgeführt werden. 

 (4) Die Lehrgänge haben die Studienfächer Schulrecht, allgemeine 
Didaktik, Fachdidaktiken sowie Erziehung und Schule verpflichtend vorzusehen. 
Im Studienfach Fachdidaktiken ist auf die schulartspezifischen Erfordernisse 
Bedacht zu nehmen. 

(4) An Lehrgängen gemäß Abs. 1 bis 3 dürfen als Lehrer (Lehrbeauftragte) 
nur unterrichten, 
 1. Lehrer, die an Schularten tätig sind, an denen die teilnehmenden     

Unterrichtspraktikanten unterrichten, und 
 2. Bedienstete von Schulbehörden, die in dem Gegenstand der     

Unterrichtsveranstaltung bildenden Bereich tätig sind, 
 3. Universitätslehrer mit nachgewiesener mehrjähriger fachdidaktischer 

und/oder schulpraktischer Erfahrung an einer höheren Schule. 

(5) An Lehrgängen gemäß Abs. 1 bis 4 dürfen als Lehrer (Lehrbeauftragte) 
nur unterrichten, 
 1. Lehrer, die an Schularten tätig sind, an denen die teilnehmenden 

Unterrichtspraktikanten unterrichten, 
 2. Bedienstete von Schulbehörden, die in dem den Gegenstand der 

Unterrichtsveranstaltung bildenden Bereich tätig sind, sowie 
 3. Universitätslehrer mit nachgewiesener mehrjähriger fachdidaktischer 

und/oder schulpraktischer Erfahrung an einer höheren Schule. 
(5) Die Unterrichtspraktikanten sind verpflichtet, an den Lehrgängen des 

Pädagogischen Institutes gemäß Abs. 1 teilzunehmen. Bei 
Unterrichtspraktikanten in Religion gilt diese Verpflichtung auch hinsichtlich 
der Teilnahme an den Lehrgängen (Veranstaltungen) des 
Religionspädagogischen Institutes gemäß Abs. 1 letzter Satz, wobei die 
Gesamtverpflichtung mit 140 Unterrichtseinheiten beschränkt ist. Während des 
Besuches von Blockveranstaltungen bestehen die Verpflichtungen gemäß den 
§§ 7 bis 10 nicht. 

(6) Die Unterrichtspraktikanten sind verpflichtet, an den Lehrgängen der 
Pädagogischen Hochschule gemäß Abs. 1 teilzunehmen. Während des Besuches 
von Blockveranstaltungen bestehen die Verpflichtungen gemäß den §§ 7 bis 10 
nicht. 

(6) Soweit sich dieses Bundesgesetz auf Pädagogische Institute bezieht, 
gelten diese Bestimmungen hinsichtlich der Unterrichtspraktikanten in Religion 
unter Bedachtnahme auf die vorstehenden Absätze sinngemäß auch für die 
Religionspädagogischen Institute. 

(7) Lehrgänge zur Einführung in die praktische Unterrichtstätigkeit und zur 
theoretischen und praktischen Begleitung der Unterrichtspraxis für 
Unterrichtspraktikanten können auch an privaten Pädagogischen Hochschulen 
bzw. privaten Einrichtungen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 und 2 des 
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Hochschulgesetzes 2005 eingerichtet werden. Dies betrifft insbesondere die 
entsprechenden Lehrgänge für Unterrichtspraktikanten für Religion an den 
jeweils zuständigen kirchlichen oder religionsgesellschaftlichen Pädagogischen 
Hochschulen bzw. Studienangeboten. Die Abs. 2 bis 6 sind auf diese Lehrgänge 
sinngemäß anzuwenden. 

  
§ 13. (1) Ein Unterrichtspraktikant, der schuldhaft seine Pflichten verletzt, 

ist nachweislich vom Schulleiter, bei Pflichtverletzungen an Pädagogischen 
Instituten vom zuständigen Abteilungsleiter zu ermahnen. 

§ 13. (1) Ein Unterrichtspraktikant, der schuldhaft seine Pflichten verletzt, 
ist nachweislich vom Schulleiter, bei Pflichtverletzungen an Pädagogischen 
Hochschulen vom zuständigen Organ der Pädagogischen Hochschule zu 
ermahnen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
  

§ 19. (1) Der Unterrichtspraktikant hat Anspruch auf Pflegefreistellung, 
wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der Tätigkeit im 
Unterrichtspraktikum verhindert ist: 

§ 19. (1) Der Unterrichtspraktikant hat Anspruch auf Pflegefreistellung, 
wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der Tätigkeit im 
Unterrichtspraktikum verhindert ist: 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 
Kindes der Person, mit der der Unterrichtspraktikant in 
Lebensgemeinschaft lebt oder 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahlkindes oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den 
Gründen des § 15b Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahlkindes oder 
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der 
Unterrichtspraktikant in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die 
das Kind ständig betreut hat, aus den Gründen des § 15b Abs. 2 Z 1 bis 
4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(4) Darüber hinaus besteht Anspruch auf Pflegefreistellung im 

Ausbildungsjahr bis zum Höchstausmaß der auf eine weitere Woche 
entfallenden Zeit der Tätigkeit im Unterrichtspraktikum, wenn der 
Unterrichtspraktikant 
 1. … 
 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, das das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Tätigkeit im 
Unterrichtspraktikum neuerlich verhindert ist. 

(4) Darüber hinaus besteht Anspruch auf Pflegefreistellung im 
Ausbildungsjahr bis zum Höchstausmaß der auf eine weitere Woche 
entfallenden Zeit der Tätigkeit im Unterrichtspraktikum, wenn der 
Unterrichtspraktikant 
 1. … 
 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten „Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der Unterrichtspraktikant in 
Lebensgemeinschaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
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überschritten hat, an der Tätigkeit im Unterrichtspraktikum neuerlich 
verhindert ist. 

  
§ 20. (1) Unterrichtspraktikanten haben bei Teilnahme an für sie 

verpflichtend vorgesehenen Lehrgängen des Pädagogischen Institutes sowie an 
Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen Anspruch auf Ersatz 
der Reisekosten in jenem Ausmaß, das ihnen gebühren würde, wenn sie 
Bundeslehrer wären, wobei der Ersatz des Mehraufwandes nach der 
Gebührenstufe 2 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, zu 
berechnen ist. 

§ 20. (1) Unterrichtspraktikanten haben bei Teilnahme an für sie 
verpflichtend vorgesehenen Lehrgängen der Pädagogischen Hochschule sowie 
an Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen Anspruch auf 
Ersatz der Reisekosten in jenem Ausmaß, das ihnen gebühren würde, wenn sie 
Bundeslehrer wären, wobei der Ersatz des Mehraufwandes nach der 
Gebührenstufe 2 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, zu 
berechnen ist. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
  

§ 21. § 219 Abs. 1, 2, 4 und 5 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Unterrichtspraktikant zum Besuch des 
Lehrganges am Pädagogischen Institut (§ 11) auch während der Ferien 
verpflichtet ist. 

§ 21. § 219 Abs. 1, 2, 4 und 5 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Unterrichtspraktikant zum Besuch des 
Lehrganges an der Pädagogischen Hochschule (§ 11) auch während der Ferien 
verpflichtet ist. 

  
§ 22a. (1) Ein Unterrichtspraktikant darf im Zusammenhang mit dem 

Unterrichtspraktikum weder unmittelbar noch mittelbar auf Grund des 
Geschlechtes diskriminiert werden. § 2 Abs. 6 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 100/1993, ist anzuwenden. 

§ 22a. (1) Ein Unterrichtspraktikant darf im Zusammenhang mit dem 
Unterrichtspraktikum weder unmittelbar noch mittelbar auf Grund des 
Geschlechtes diskriminiert werden. § 4a des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 100/1993, ist anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
(5) Ein auf Grund des Geschlechtes gemäß Abs. 2 diskriminierter 

Unterrichtspraktikant hat gegenüber dem Belästiger und im Fall des Abs. 2 Z 3 
auch gegenüber dem Bund Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. § 18 
Abs. 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes ist anzuwenden. 

(5) Ein auf Grund des Geschlechtes gemäß Abs. 2 diskriminierter 
Unterrichtspraktikant hat gegenüber dem Belästiger und im Fall des Abs. 2 Z 3 
auch gegenüber dem Bund Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. § 19 
Abs. 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes ist anzuwenden. 

(6) … (6) … 
(7) Ein Unterrichtspraktikant, der eine ihm zugefügte Diskriminierung 

gemäß Abs. 1 oder 2 behauptet, ist zur Antragstellung an die 
Gleichbehandlungskommission berechtigt. Die §§ 23 und 25 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Ein Unterrichtspraktikant, der eine ihm zugefügte Diskriminierung 
gemäß Abs. 1 oder 2 behauptet, ist zur Antragstellung an die 
Gleichbehandlungskommission berechtigt. Die §§ 23a und 25 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) … (8) … 
  

§ 23. (1) bis (3) … § 23. (1) bis (3) … 
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(4) Im Falle einer neuerlichen Zulassung entfällt die Verpflichtung des 

Unterrichtspraktikanten zum Besuch von jenen lehrplanmäßig vorgesehenen 
Veranstaltungen des Pädagogischen Institutes, die er bereits besucht hat. Er ist 
jedoch zur Teilnahme an derartigen Veranstaltungen berechtigt. 

(4) Im Falle einer neuerlichen Zulassung entfällt die Verpflichtung des 
Unterrichtspraktikanten zum Besuch von jenen im Curriculum vorgesehenen 
Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschule, die er bereits besucht hat. Er ist 
jedoch zur Teilnahme an derartigen Veranstaltungen berechtigt. 

(5) … (5) … 
  

§ 24. (1) … § 24. (1) … 
(2) Der zuständige Abteilungsleiter des Pädagogischen Institutes hat den 

Erfolg der Beteiligung des Unterrichtspraktikanten am Lehrgang des 
Pädagogischen Institutes dem Vorgesetzten des Unterrichtspraktikanten (§ 26) 
mitzuteilen. Besucht der Unterrichtspraktikant auch ein Religionspädagogisches 
Institut hat eine derartige Mitteilung auch durch den Leiter (Abteilungsleiter) des 
Religionspädagogischen Institutes zu erfolgen. 

(2) Das zuständige Organ der Pädagogischen Hochschule hat den Erfolg der 
Beteiligung des Unterrichtspraktikanten am Lehrgang der Pädagogischen 
Hochschule dem Vorgesetzten des Unterrichtspraktikanten (§ 26) mitzuteilen. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
  

§ 25. (1) … § 25. (1) … 
(2) Voraussetzung für die Bestellung zum Betreuungslehrer ist die 

Ablegung eines Lehrganges am Pädagogischen Institut zur Vorbereitung auf die 
Aufgaben eines Betreuungslehrers. Zum Lehrgang sind jene Lehrer an mittleren 
und höheren Schulen mit mindestens dreijähriger Unterrichtspraxis auf ihren 
Antrag zuzulassen, welche auf Grund ihrer bisherigen Unterrichtstätigkeit und 
nach Absolvierung des Lehrganges die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
eines Betreuungslehrers erwarten lassen. 

(2) Voraussetzung für die Bestellung zum Betreuungslehrer ist die 
Ablegung eines Lehrganges an der Pädagogischen Hochschule zur Vorbereitung 
auf die Aufgaben eines Betreuungslehrers. Zum Lehrgang sind jene Lehrer an 
mittleren und höheren Schulen mit mindestens dreijähriger Unterrichtspraxis auf 
ihren Antrag zuzulassen, welche auf Grund ihrer bisherigen Unterrichtstätigkeit 
und nach Absolvierung des Lehrganges die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Aufgaben eines Betreuungslehrers erwarten lassen. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 
  

§ 27a. Abweichend von § 1 wird 
 1. … 
 2. eine Verwendung an einer vergleichbaren höheren Schule im Ausland 

im Rahmen eines Lehrervermittlungs- und Austauschprogrammes des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mindestens 
im Umfang einer einjährigen Vollbeschäftigung 

der Absolvierung des Unterrichtspraktikums gleichgehalten. 

§ 27a. Abweichend von § 1 wird 
 1. … 
 2. eine Verwendung an einer vergleichbaren höheren Schule im Ausland 

im Rahmen eines Lehrervermittlungs- und Austauschprogrammes des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur mindestens im 
Umfang einer einjährigen Vollbeschäftigung 

der Absolvierung des Unterrichtspraktikums gleichgehalten. 
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Übergangsbestimmungen  

§ 28. (1) Absolventen von Lehramts- bzw. Diplomstudien, die nicht auf 
Grund der im § 1 Abs. 1 genannten Bundesgesetze erfolgt sind, sind nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in das praktische Lehramt 
einzuführen. Hiebei kann der Lehrgang am Pädagogischen Institut um höchstens 
35 Unterrichtseinheiten verlängert werden. 

 

(2) Probelehrer, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die 
Einführung in das praktische Lehramt begonnen haben, dürfen dieses gemäß 
Abschnitt B der Prüfungsvorschrift für das Lehramt an Mittelschulen, 
BGBl. Nr. 271/1937, bis spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes fortsetzen. 

 

(3) Lehrer, die einführende Lehrer gemäß § 21 lit. b der Prüfungsvorschrift 
für das Lehramt an Mittelschulen waren, sind auf ihren Antrag auch ohne 
Erfüllung der Voraussetzung gemäß § 25 Abs. 2 zu Betreuungslehrern zu 
bestellen. Die schriftliche Zustimmung zu einer Bestellung dieser Lehrer zu 
Betreuungslehrern gilt als Antrag. 

 

  
§ 30. (1) bis (9) … § 30. (1) bis (9) … 
 (10) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten wie folgt in bzw. 
außer Kraft: 
 1. § 3 Abs. 9, § 27a Z 2 und § 31 treten mit 1. März 2007 in Kraft, 
 2. § 2, § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Z 2, § 6 Abs. 4 Z 4, § 11 samt 

Überschrift, § 13 Abs. 1, § 19 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2, § 20 
Abs. 1, § 21, § 22a Abs. 1, 5 und 7, § 23 Abs. 4, § 24 Abs. 2 und § 25 
Abs. 2 treten mit 1. Oktober 2007 in Kraft, 

 3. § 28 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. September 2007 außer 
Kraft. 

  
§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur, hinsichtlich des § 22 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut. 

§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Kultur, hinsichtlich des § 22 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut. 
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